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Bundesgesetz über die Zusammenarbeit des Bundes mit den Kantonen im Bildungsraum Schweiz, 
Bildungszusammenarbeitsgesetz, BiZG 
Stellungnahme suissetec 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Fristgerecht reichen wir folgende 
Anmerkungen zum Bundesgesetz über die Zusammenarbeit des Bundes mit den Kantonen im 
Bildungsraum Schweiz ein. 

suissetec begrüsst den vorliegenden Entwurf. Mit diesem neuen Gesetz kann die Kontinuität der 
bereits bestehenden Bildungszusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen gewährleistet werden. 
Die vorgeschlagene schlanke Formulierung erachten wir als sinnvoll, um so auf zukünftige 
Entwicklungen und Veränderungen im Bildungssystem der Schweiz flexibel reagieren zu können. 

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, welche Sie unseren Bemerkungen entgegenbringen. 

Freundlffche Grüsse 
ScHwei erisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec) 

Hans-Peter Kaufmann^ 
Direktor /r 
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Leiter Bildung 
Mitglied der Geschäftsleitung 
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